
GGrreennzznnootteenn ffüürr SSttuuddiieennsseemmeesstteerr iimm AAuussllaanndd

„EEiinneenn gguutteenn RRuuff aauuffzzuubbaauueenn,, ddaauueerrtt JJaahhrree,, iihhnn zzuu rruuiinniieerreenn nnuurr eeiinneenn MMoommeenntt..““
An dieser Redensart bzw. ihrer bewusst überzogenen Abwandlung wird deutlich, dass Hochschulkoope-
rationen keineswegs von sich aus funktionieren, sondern sorgsam aufgebaut und gepflegt werden müs-
sen, wenn man sie über Jahre erfolgreich betreiben will.

Dazu gehört insbesondere auch die sorgfältige Auswahl der Studierenden. Denn sie werden im Ausland
stets als Botschafter ihrer Heimathochschule angesehen und prägen damit deren Ansehen maßgeblich.
Statt gebührenfreie oder gebührenreduzierte Studienplätze einfach zu vergeben, weil sie eben gerade
verfügbar sind, geht es also vielmehr darum, sie an die Richtigen zu vergeben. Was notfalls auch die
Option mit einschließt, lieber niemanden auszuwählen als die Falschen.

Ein erster Indikator für die fachlichen und persönlichen Qualitäten von Bewerbern ist sicherlich die Art
und Weise, in der das Auslandssemester in Zusammenarbeit mit dem/der Auslandsbeauftragten und
dem International Center vorbereitet wird. Eine schlichte Konsum- bzw. Bedienhaltung deutet weder
darauf hin, dass man an der Partnerhochschule als "aktiver studentischer Botschafter" auftreten wird,
noch dass dort ein "Mehrwert" für nachfolgende Studierende geschaffen wird.

Das primäre Auswahlkriterium sind aber fraglos die Prüfungsleistungen, weil hier wie dort Prüfungen zu
bestehen sind und weil kaum zu erwarten ist, dass mäßige Studierende anderswo zu Durchstartern wer-
den. In diesem Sinne darf man in den besseren Studierenden auch die besseren Botschafter erwarten.

Studienplätze an Partnerhochschulen

„WWaass nniicchhttss kkoosstteett,, iisstt nniicchhttss wweerrtt..““ Albert Einstein (1927)

Ganz im Gegenteil! Denn gebührenfreie Studienplätze haben im anglo-amerikanischen Bildungsraum
meist einen Gegenwert von über 5.000 € pro Platz1, wodurch sie rein finanziell gesehen weit mehr wert
sind als Stipendien. Vor diesem Hintergrund ist eine ausgeglichene Austauschbilanz oberstes Gebot, weil
nur dann der Fortbestand der Kooperationen gesichert ist. Von selbst gleicht sich die Bilanz aber nicht
aus; vielmehr müssen sich die Fakultäten aktiv um einen 1:1-Austausch bemühen – getreu dem Motto:

„OOhhnnee FFlleeiißß kkeeiinn PPrreeiiss..““ (Dt. Sprichwort)

Warum sollte man diesen Maßstab nicht auch an Bewerbungen um die Austauschplätze anlegen dür-
fen? Zumal die Erfahrung auf beiden Seiten zeigt: Je mäßiger die Studierenden, desto übermäßiger der
Betreuungsaufwand. Insofern werden nicht nur Personen ausgetauscht, sondern es wird mit den Perso-
nen auch Arbeit übertragen. Vor diesem Hintergrund darf nur derjenige gute Incomings erwarten, der
umgekehrt seinen Kooperationspartnern keine minder guten Outgoings aufbürdet.

Bei ERASMUS-Kooperationen wird zwar weniger streng auf die Austauschbilanz geschaut, jedoch kann
als Reaktion auf eine stark unausgeglichene Bilanz2 ein begrenztes Kontingent eingeführt und bei Bedarf
weiter reduziert werden, was im Grunde einer Grenznote gleichkommt. Daher sollte man seinen Koope-
rationspartnern bei einer unausgeglichenen Bilanz nicht auch noch unnötig viel Arbeit bereiten.

1  Beispiele: University of New Brunswick, Fredericton, NB (CDN); University of Prince Edward Island, Charlottetown, PEI
(CDN); Lakehead University, Thunder Bay, ON (CDN); Rose-Hulman Institute of Technology, Terre Haute, IN (USA)

2 Beispiel:  Linnæus University, Växjö (S)
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Selbst in gebührenpflichtigen Kooperationen profitieren HFU-Studierende üblicherweise von Vergünsti-
gungen wie gebührenreduzierten Studienplätzen3 oder einem bevorzugten Zulassungsverfahren4. Mit-
unter werden Vergünstigungen nur deshalb gewährt, weil andere Fakultäten der HFU einen langjährigen
Austausch mit der betreffenden Hochschule betreiben5. Um weder Vergünstigungen noch den Ruf der
HFU zum Schaden aller aufs Spiel zu setzen, bleibt wiederum nur die Einsicht:

 „WWeerr WWeeiinn vveerrllaannggtt,, ddeerr kkeellttrree rreeiiffee TTrraauubbeenn……““ J.W. von Goethe (Faust II, Erster Akt)

Übertragen auf die Mobilität von Studierenden bedeutet dies, dass Hochschulkooperationen sich nur
dann über Jahre erfolgreich betreiben lassen, wenn die Bewerber/innen gewissen Qualitätsanforderun-
gen gerecht werden, im Sinne des obigen Spruchs also einen gewisse Reifegrad haben. Als konkrete
Maßnahme stimmen deshalb die Fakultäten MME und MLS nur noch Bewerbungen zu, die folgende An-
forderungen erfüllen:
[A1] Das Grundstudium ist zum Zeitpunkt der Bewerbung abgeschlossen. Der Abschluss wurde spätes-

tens nach dem dritten Lehrplansemester erreicht. Im Hauptstudium beträgt der Rückstand gegen-
über dem im Soll-Zustand im jeweiligen Semester nicht mehr als zwei Module.

[A2] Der Notendurchschnitt6 im aktuellen Notenspiegel ist besser als die in [A3] geforderte Grenznote.
Ist er es nicht oder sind nach [A1] mehr als zwei Module offen, so wird die Bewerbung zurückge-
stellt mit der Möglichkeit, binnen zwei Monaten einen aktualisierten Notenspiegel nachzureichen.

[A3] Bei allen Partnerhochschulen aus der moveon-Datenbank der HFU ist 3,0 als allgemeine Grenznote
anzusetzen. Erhöhte Anforderungen geltem zudem für Hochschulen aus dem FiPS-Netzwerk7
(Grenznote 2,7) sowie im Besonderen für das RHIT8 (Grenznote 2,0).

Die Regelung gilt

· für alle Studiengänge ohne verpflichtend vorgeschriebenem Auslandsstudiensemester;

· unabhängig davon, ob gebührenfreie oder gebührenpflichtige Studienplätze beansprucht werden.

Studiensemester an Nicht-Partnerhochschulen

„WWeerr zzaahhlltt,, ddeerr mmaahhlltt..““ Bundeskanzlerin Angela Merkel (2007)9

Stimmt nur bedingt! Denn an die Stelle der HFU-Grenznote tritt hier die Grenznote der Gasthochschule,
die bei entsprechendem Bewerberandrang noch sehr viel eher zum Ausschluss führen kann als die HFU-
Grenznote.

Ferner ist zu beachten, dass ein Anspruch auf BAföG nicht automatisch die Erstattung von Studienge-
bühren mit einschließt. Vielmehr müssen Auslandsausbildungsaufenthalte nach §5, Abs. 2 BAföG eine
Mindestdauer von sechs Monaten oder einem Semester haben. Die Ausnahme von zwölf Wochen sieht
das Gesetz nur für den Fall vor, dass das Auslandstudium im Rahmen einer Hochschulkooperation statt-
findet, die bei Nicht-Partnerhochschulen nicht existiert.

3  Beispiele:  University of Missouri, Kansas City, MO (USA); Southern Illinois University, Carbondale, IL (USA)
4  Beispiele:  Edinburgh Napier University (UK); University of the West of Scotland, Paisley (UK)
5  Beispiel:  Kooperation der Fakultät IN mit der Sungkyunkwan University (SKKU) in Südkorea
6  Der Notendurchschnitt wird aus den im Grund- und Hauptstudium bestandenen Modulen berechnet und die Module dabei

gemäß ihren ECTS-Punkten gewichtet. Es werden nur ganze Modulen berücksichtigt, nicht einzelne Fächer aus Modulen.
7  In FiPS (Furtwangen Internship Placement Service) werden freie Studienplätze im Tausch gegen die Vermittlung von Prakti-

ka in dt. Firmen erworben. Da dies nur für gute Incomings gelingt, muss aus Gründen der Fairness gegenüber den Partnern
(UNB, UPEI, RHIT, …) auch für Outgoings die Messlatte höher gelegt werden.

8  Das Rose-Hulman Institute of Technology (RHIT) ist im Ranking der Zeitschrift US News seit 2000 in ununterbrochener Folge
die #1 unter den Engineering Colleges in den USA. Daraus resultieren der Beiname „Klein-Harvard“, Studiengebühren von
rd. 40.000 $ pro Jahr und nicht zuletzt auch die erhöhten Anforderungen in Sachen Grenznote.

9 Als Reaktion auf einen Vorstoß Polens zur Umgewichtung der Stimmverteilung in der EU.

https://hsfurtw.moveon4.de/publisher/1/eng
https://www.bafÃ¶g.de/de/-5-ausbildung-im-ausland-219.php
http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/rankings/engineering-no-doctorate


Gerade in den stark nachgefragten Ländern mit anglo-amerikanischem Bildungssystem ist aber das Stu-
dienjahr in Trimester unterteilt mit einer langen Pause über den Sommer. In diesen Ländern wird somit
per se die Mindeststudiendauer nicht erreicht, was im Umkehrschluss zur Folge hat, dass dort Studien-
semester an Nicht-Partnerhochschulen aus eigenen Mitteln zu finanzieren sind. Spätestens dann gilt die
dringende Empfehlung, wie bei Partnerhochschulen ein individuelles Fächerprogramm festzulegen und
dieses im Learning Agreement schriftlich festzuhalten. Denn nur so ist die spätere Anerkennung der
Fächer sichergestellt.

Zu guter Letzt…

Die Frage der Grenznoten wurde im Fakultätsprüfungsausschuss MME in der Sitzung vom 27.03.2013
diskutiert. Ein Stimmungsbild unter den Mitgliedern ergab, dass die Mehrheit die Einführung von Grenz-
noten befürwortet, weshalb dem Auslandsbeauftragten die Ausgestaltung der Neuregelung nach eige-
nem Ermessen übertragen wurde. Damit hätte dieses Infoblatt natürlich sehr viel kürzer abgefasst wer-
den können. Ohne Zitate, auf die nackten Fakten reduziert, ohne Erläuterungen zu Beweg- und Hinter-
gründen – aber auch ohne Aussicht auf Akzeptanz seitens der Studierenden!

Dabei betrifft die Neuregelung nur rund 10 % der Bewerber/innen – wie ein Blick auf die letzten beiden
Bewerbungsrunden zeigt. Für den großen Rest bringt die Neuregelung hingegen nur positive Folgen,
nämlich die Absicherung der Kooperationen, über die der Bewerber/innen ins Ausland gehen möchten.

Für die betroffenen 10 %, die „Drei-Komma-Studierenden“, bleibt die Möglichkeit, sich an Nicht-Partner-
hochschulen zu bewerben oder aber das Praxis- oder das Thesis-Semester im Ausland zu verbringen. Bei
ausgeprägten praktischen Fähig- und Fertigkeiten kann letzteres sogar der sinnvollere Weg sein. Zudem
gilt seit Goethe:

„WWeerr GGrrooßßeess wwiillll,, mmuussss ssiicchh zzuussaammmmeennrraaffffeenn……““ J.W. von Goethe (Natur und Kunst)

In diesem Sinne schaffen Grenznoten durchaus einen Anreiz, sich im Studium soweit anzustrengen, dass
man erst gar nicht „unter der Messlatte hindurch springt“.

Allen Interessierten sollen diese Hinweise im Vorfeld der Bewerbung dabei helfen, eine dem eigenen
Leistungsstand angemessene (Partner-)Hochschule im Ausland auszuwählen. Denn bei aller Begeiste-
rung für ein Studiensemester im Ausland darf die Realität nicht verkannt werden:

„„WWaass nnüüttzztt eess,, aauuff ddiiee oobbeerrsstteenn KKiirrsscchheenn aamm BBaauumm zzuu sscchhiieelleenn,,
wweennnn ddiiee LLeeiitteerr ssoowwiieessoo zzuu kkuurrzz wwäärree,, uumm ssiiee zzuu eerrnntteenn ……““

(Prof. Dr. Rüdiger Kukral,
Auslandsbeauftragter MME)


